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Deutsche Bundesstiftung Umwelt / Referat Verwendungsprüfung

Erläuterungen zur Kalkulation und Abrechnung von Gemeinkosten

__________________________________________________________________________________

Ab 01.06.1997 gelten in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt neue Vorgaben zur vereinfachten Kalkulation und Abrechnung von Gemeinkosten:

Da es unter Umständen schwierig ist, die in einem Projekt anfallenden Gemeinkosten - Kosten, die insgesamt entstehen, aber schwer für das betreffende Projekt zu spezifizieren sind - per Beleg nachzuweisen, wird bei der Bewilligung ein pauschalierter Gemeinkostenansatz auf die im Projekt anfallenden Brutto-Arbeitsentgelte gewährt. Dabei ist das zu versteuernde Brutto-Monatsgehalt (eines normalen Monats) ohne Zuschläge wie z. B. Weihnachts- oder Urlaubsgeld zugrunde zu legen. Der Nachweis ist durch Lohn- oder Gehaltsabrechnungen zu erbringen. Der gewährte Gemeinkostensatz errechnet sich aus Personal- und Sachgemeinkosten und kann maximal 120 % betragen.

__________________________________________________________________________________

Für die Personalgemeinkosten werden pauschal 45 % auf die Brutto-Arbeitsentgelte (zu versteuerndes Einkommen) festgelegt. Damit sind dann Arbeitgeberanteile an Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Lohnfortzahlungen bei Krankheit, Ausfallzeiten, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie freiwillige soziale Arbeitgeberleistungen berücksichtigt. Arbeitsplatzkosten durch Verwaltung, Gebäudebewirtschaftung (Energie, Reinigung, Bewachung etc.), EDV, Bürobewirtschaftung (Papier, Kopien, Telefon etc.), Versicherungen, allgemeine Literatur etc. werden damit ebenfalls vollständig abgedeckt.

__________________________________________________________________________________

Die Sachgemeinkosten betragen in der Regel 10 %, in begründeten Ausnahmefällen bis zu 75 % der Brutto-Arbeitsentgelte. Die Höhe dieser Position richtet sich nach Art und Struktur des jeweiligen Unternehmens/der Institution bzw. des geförderten Projektes. Den Sachgemeinkosten sind Lager-, Transport-, Kleinmaterial-, Materialverwaltungskosten, allgemeine Bearbeitungs- und Untersuchungskosten sowie allgemeine Logistikkosten zuzurechnen. Der Arbeitgeber hat die benötigten Mittel für diesen Bereich bereits bei Antragstellung mittels prüfbarer Unterlagen in Ansatz zu bringen.
__________________________________________________________________________________

Sollte eine in den o. g. Bereich fallende Position den allgemeinen Gemeinkostenrahmen sprengen (z. B. Rechner oder Software, die für das Projekt gesondert angeschafft werden müssen; Literatur beim Aufbau einer Bibliothek; Laboruntersuchungen, die Hauptbestandteil des Projektes sind, etc.) so ist diese Ausgabe gesondert als „Sachausgabe“ zu benennen. Sie muß dann unter dieser Kostenstelle separat mit Beleg abgerechnet werden.

__________________________________________________________________________________

Der von der Stiftung auf der Basis des eingereichten Kostenplanes ermittelte Gesamtgemeinkostensatz wird in der Bewilligung - prozentual zu den im Projekt anfallenden Brutto-Arbeitsentgelten - pauschal festgesetzt. Ein detaillierter Gemeinkostennachweis ist dann im Projektverlauf weder erforderlich noch möglich.

